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▶▶ Schuldnersuche
Seit 1.11.15 besteht wieder die meldepflicht

| Mit Inkrafttreten des Bundesmeldegesetzes (BMG) zum 1.11.15 wurde das 
Melderecht in Deutschland geändert. Nun gibt es erstmals bundesweit 
einheit liche und unmittelbar geltende melderechtliche Vorschriften für alle 
 Bürger. Das hat Vorteile für die Vollstreckung. |

Die Reform (BGBl. I 13, 1084) hat zum einen zur Folge, dass es künftig leichter 
sein wird, unbekannt verzogene Schuldner zu ermitteln. Denn die Meldebehör-
de muss bei einem berechtigten Interesse darüber Auskunft erteilen, ob sich 
die meldepflichtige Person tatsächlich an- oder abgemeldet hat. Das berech-
tigte Interesse wird nachgewiesen, sobald der Mietvertrag vorgelegt wird. Des 
Weiteren kann der Vermieter fragen, welche Personen in seiner Wohnung  
gemeldet sind. Damit kann er feststellen, ob Personen die Wohnung unzuläs-
sig nutzen (§ 50 Abs. 4 BMG). Darüber hinaus müssen Vermieter auch wieder 
mitwirken, wenn sich Mieter bei der  Behörde anmelden. So sollen Scheinan-
meldungen und entsprechende Kriminalität wirksamer bekämpft werden.

Positiv für Gläubiger

▶▶ Pfändungspraxis
Ansprüche aus internet-Domainvertrag pfändbar

| Ansprüche aus einem Internet-Domainvertrag sind pfändbar. Das hat das 
FG Münster für behördliche Vollstreckungen geklärt (16.9.15 7 K 781/14 AO; 
Rev. zugelassen). Auch private Gläubiger können die Entscheidung nutzen. |

Eine Genossenschaft, die als Registrierungsstelle Internet-Domains verwaltet 
und betreibt, sollte für den Inhaber eines Onlineshops für Unterhaltungselekt-
ronik eine Internet-Domain registrieren. Sie verpflichtete sich vertraglich, die 
Domain zur Verfügung zu stellen und zu unterhalten. Da der Unternehmer mit 
Steuern rückständig war, pfändete das Finanzamt u.a. dessen Anspruch, die 
Registrierung seiner Internet-Domain aufrecht zu erhalten. Die Genossen-
schaft klagte gegen das Finanzamt und verlangte, die Pfändung aufzuheben.

Das FG Münster hat die Klage abgewiesen. Denn die Rechte des Unternehmers 
aus dem Domainvertrag seien pfändbare Vermögensrechte nach den abgaben-
rechtlichen Pfändungsvorschriften. Die Pfändung ziele dabei nicht auf die Inter-
net-Domain als solche, da sie nur eine technische Adresse sei. Sie richte sich 
vielmehr an alle schuldrechtlichen Ansprüche, die dem Domaininhaber gegen-
über der Registrierungsstelle aus dem Registrierungsvertrag zustünden. Die 
Pfändung verfolge auch keine pfändungsfremden Ziele. Sie solle vielmehr das 
Zugriffsrecht auf die Ansprüche des Unternehmers aus dem Domainvertrag 
sichern. Die Genossenschaft könne als Drittschuldnerin in Anspruch genom-
men werden, da sie Schuldnerin der Ansprüche aus dem Domainvertrag sei. 
Löse eine künftig steigende Zahl solcher Pfändungen bei der Registrierungs-
stelle erheblichen Arbeits- und Verwaltungsaufwand aus, sei dies unerheblich.

 ↘ WEITERFÜHRENDE HINWEISE

• Streit um Pfändung von Internet-Domains geklärt, VE 05, 188

• BGH zur Pfändung und Verwertung einer Internet-Domain, VE 05, 178
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